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ARBEITSRECHTLICHE KOMMISSION DER 

DIAKONIE in NIEDERSACHSEN

Ebhardtstr. 3 A (Lutherhaus)

30159 Hannover

Geschäftsstelle

Elke Neuendorf

Telefon:
0511/3604-168

Telefax:

0511/234 40 61

e-mail:

ark.geschaeftsstelle

@diakonie-hannovers.de

ARK der Diakonie in Niedersachsen ( Ebhardtstraße 3A  ( 30159 Hannover

An alle AVR-K Anwender 

und die betreuenden Rechenzentren
	
	
	
	01.07.2005


Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen (AVR-K)
Hier:
Veröffentlichung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) 

I. Änderungen bzw. Ergänzungen der AVR-K

II. Erläuterungen/Beispielsberechnungen

I.: Änderungen bzw. Ergänzungen der AVR-K

Die Arbeitsrechtliche Kommission hat in Ihrer Sitzung am 30.06.2005 folgendes beschlossen:

Teil A: 

1. § 8 Abs. 3: Die Zeitangabe „20.00 Uhr“ wird ersetzt durch „22.00 Uhr“.

2. § 8 Abs. 16 Satz 1 wird um einen neuen Halbsatz ergänzt: „Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 9) für die  Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen, sofern sie nicht bis zum Ende der nächsten Woche ausgeglichen sind.“
3. § 17 Abs. 5: Der Buchstabe e) wird gestrichen.

4.  § 24 - 13. Entgelt – erhält folgende Fassung:
„Arbeitnehmerinnen erhalten nach den nachfolgenden Bestimmungen ein 13. Entgelt XE "13. Entgelt:§ 24" 

 XE "Weihnachtsgeld:13. Entgelt, § 24" . Für Auszubildende gelten die nachfolgenden Regelungen entsprechend.

(1)  Anspruchsvoraussetzung 

Die Arbeitnehmerin erhält in jedem Kalenderjahr ein 13. Entgelt. Scheidet die Arbeitnehmerin in der ersten Hälfte des Kalenderjahres aus oder wird das Arbeitsverhältnis während der Probezeit gekündigt oder einvernehmlich aufgehoben, besteht kein Anspruch auf das 13. Entgelt. Arbeitnehmerinnen, die nach dem 30.6. und vor dem 1.11. des Kalenderjahres ausscheiden, erhalten nur die im Juni gem. Abs. 4 Satz 1 fällige Zahlung des 13. Entgeltes.
(2)  Höhe 


1. Das 13. Entgelt beträgt für jeden Kalendermonat für Arbeitnehmerinnen auf 
Arbeitsplätzen der Entgeltgruppen 


E 1  -  E 8, sowie Auszubildende und Praktikanten (Teil C I und II)  90%


E 9  -  E 11                                                                                               80%


E 12 – E 14                                                                                              60%


eines Zwölftels des jeweiligen Bruttomonatsentgelts mit Ausnahme der 

vermögenswirksamen Leistungen.


2.  
Hat die Arbeitnehmerin in einem Kalendermonat kein Entgelt erhalten, so 
erhält sie für diesen Monat kein anteiliges 13. Entgelt.


3. Für Kalendermonate, in denen die Arbeitnehmerin mindestens anteilig



a) Anspruch auf einen Krankengeldzuschuss gem. § 31 Abs. 3 hat,



b)im Zeitraum bis zur Vollendung des zwölften Lebensmonats des Kindes 

Elternzeit in Anspruch nimmt,

c) Beschäftigungsverboten gem. § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG unterliegt,


erhält sie das anteilige monatliche 13. Entgelt gemäß Abs. 1, das auf der 
Grundlage des Urlaubsentgelts (§ 32 Abs. 13) berechnet wird.



4. Steht zum Zeitpunkt der Zahlung des 13. Entgelts das Bruttomonatsentgelt 

noch nicht fest, wird das anteilige monatliche 13. Entgelt für diese Monate auf 

der Grundlage des Urlaubsentgelts (§ 32 Abs. 13) berechnet.

(3)  Zusammentreffen von Ansprüchen

Hat die Arbeitnehmerin auf Grund einer erziehungsgeldunschädlichen Teilzeitbeschäftigung bei demselben Arbeitgeber einen Anspruch auf ein 13. Entgelt, so tritt dieser Anspruch hinter den Anspruch aus Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Ziff. 3 Buchst. b) zurück.

(4)  Zahlung des 13. Entgelts

30 % des gemäß Absatz 2 Ziff. 1 zustehenden 13. Entgelts wird im Juni ausgezahlt; dabei wird für die Berechnung das durchschnittliche Bruttomonatsentgelt der ersten Jahreshälfte zugrunde gelegt. Der Rest des 13. Entgelts wird mit dem für den November zustehenden Entgelt ausgezahlt.

Ist zu einem der vorstehend genannten Zahlungstermine die Probezeit noch nicht beendet, wird der entsprechende Anteil des 13. Entgelts im Monat nach Vollendung der Probezeit gezahlt, sofern das Arbeitsverhältnis ungekündigt fortbesteht.“
Übergangsregelung:

Im Jahr 2005 wird die Staffel des § 24 Abs. 2 Ziffer 1 nur auf die Anteile des 13. Entgelts angewandt, die auf die Monate Juni bis Dezember entfallen.

Teil B:

5. Zu III. Entgelt nach Entgelttabelle (E 1 – E 4):


a) Die Tabellenentgelte der Entgeltgruppe E 1 – E 4 werden wie folgt abgesenkt: 


- E 1 von  € 1.636,28 auf  € 1.390,84, d.h. um 15 % in 5 Schritten (jeweils 49,09 €),

- E 2 von € 1.745,37 auf € 1.570,83, d.h. um 10 % in 4 Schritten (jeweils 43,64 €),


- E 3 von € 1.854,45 auf  € 1.761,73, d.h. um 5 % in 3 Schritten (jeweils 30,91 €),


- E 4 von € 1.963,54 auf  € 1.924,27, d.h. um 2 % in 2 Schritten (jeweils 19,64 €).


Der 1. Absenkungsschritt wird zum 01.06.2005 vollzogen; danach wird jeweils ein Teil
schritt zum 1.1. des folgenden Kalenderjahres vollzogen.


Der bisherige Unterschiedsbetrag gemäß § 2 Abs. 1 der Übergangsregelungen (Teil E) 


vermindert sich entsprechend.

Daraus ergeben sich ab dem 01.06.2005 folgende Entgeltwerte:


E 1 = € 1.587,19


E 2 = € 1.701,73


E 3 = € 1.823,54 


E 4 = € 1.943,90 


b) Für ab dem 01.06.2005 eingestellte Arbeitnehmerinnen gilt sofort das neue 

Tabellenentgelt der  Endstufe - gegebenenfalls reduziert um den Prozentsatz aus § 3 
der  Übergangsregelungen (Teil E).


Für neu eingestellte Arbeitnehmerinnen dieser Entgeltgruppen gelten ab dem 
01.06.2005 folgende Entgeltwerte:


E 1 = € 1.258,71


E 2 = € 1.421,60


E 3 = € 1.594,37 


E 4 = € 1.741,46 

c) Es wird eine Anmerkung zur Entgelt-Tabelle eingefügt:


„Für Arbeitnehmerinnen der Entgeltgruppe E 1 – E 4, die am 31.05.2005 in einem 

Arbeitsverhältnis standen und die von der am 31.05.2005 beschlossenen Absenkung 
dieser Entgeltgruppen betroffen sind, gilt bis zum 31.05.2010 folgendes:


Im Falle eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB, auf ein Unternehmen, das nicht 
die AVR-K anwendet, oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Schließung 
des Bereiches, in dem die Arbeitnehmerin beschäftigt ist, erhält die Arbeitnehmerin 
der Entgeltgruppe eine Ausgleichszahlung  bzw. eine Abfindung in Höhe von


E 1 = € 12.000


E 2 = € 9.000


E 3 = € 5.000


E 4 = € 2.000.

Teilzeitbeschäftigte erhalten von der Ausgleichszahlung den Anteil, der im Verhältnis 
der mit ihnen vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit einer entsprechend in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerin 
entspricht. 


Rückwirkend zum 1. Januar des laufenden Kalenderjahres – mind. für sechs Monate –
jedoch nicht länger als das Arbeitsverhältnis bestand – wird das Tabellenentgelt 
gezahlt, das zum 31.05.2005 galt. Dieser Nachzahlungsbetrag vermindert den 

Ausgleichs-/ bzw. Abfindungsbetrag.“
6. Zu III. Entgelt nach Entgelttabelle ( E 5 – E 14):


Die Tabellenentgelte der Entgeltgruppen E 5 – E 14 werden mit Wirkung zum 
01.06.2005 um 1,2 % abgesenkt.  Der bisherige Unterschiedsbetrag gemäß § 2 Abs. 1 
der Übergangsregelungen (Teil E) wird ebenfalls um 1,2 % abgesenkt. Die Entgelte für 
die Berufsanfänger (Teil B § 5 Abs. 2) ändern sich entsprechend. Ab dem 01.06.2005 
gilt folgende Entgelttabelle:

	 
	100 %
	95%
	90%
	80%

	 
	
	 
	 
	 

	E 14
	5.119,38
	4.863,41
	4.607,44
	4.095,50

	E 13
	4.580,50
	4.351,48
	4.122,45
	3.664,40

	E 12
	4.041,62
	3.839,54
	3.637,46
	3.233,30

	E 11
	3.610,52
	3.429,99
	3.249,47
	2.888,42

	E 10
	3.341,07
	3.174,02
	3.006,96
	2.672,86

	E 9
	2.963,86
	2.815,67
	2.667,47
	2.371,09

	E 8
	2.586,63
	2.457,30
	2.327,97
	2.069,30

	E 7
	2.451,91
	2.329,31
	2.206,72
	1.961,53

	E 6
	2.263,31

2.263,31
	2.150,14
	2.036,98
	1.810,65

	E 5
	2.047,76
	 
	 
	 

	E 4 + Teil B I § 3
	2.006,40


	
	
	

	E 4
	1.943,90
	
	
	

	E 3 + Teil B I § 3
	1.886,04


	
	
	

	E 3
	1.823,54
	
	
	

	E 2
	1.701,73
	
	
	

	E 1
	1.587,19
	
	
	


7. Zu IV. Tabelle der Stundenentgelte und der Zeitzuschläge:

Die Stundenentgelte der Entgeltgruppen E 1 – E 4 werden entsprechend der Absenkung der Tabellenwerte (vgl. Ziff.  5 a) dieses Beschlusses) abgesenkt.

Die Stundenentgelte der Entgeltgruppe E 5 – E 14 werden um 1,2 % abgesenkt. 


Ab dem 01.06.2005 gilt folgende Stundenentgelttabelle:

	Entgelt-gruppe
	Stundenent-gelt (§ 17 

Abs. 7)
	Zeitzuschlag für Über-stunden
15/25/30 v.H.
	Überstunden-entgelt
	Zeitzu-schlag für Arbeit an Sonntagen
25 v.H.
	Stunden-entgelt für Sonntags-arbeit


	Zeitzuschlag für Arbeit an Wochenfeier-tagen 35 v.H.
	Stundenent-gelt für Wochenfeier-tagsarbeit



	1   
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	E 14
	23,71
	3,56
	27,27
	5,93
	29,64


	8,30
	32,01

	E 13
	21,82
	3,27
	25,09
	5,46
	27,28
	7,64
	29,46

	E 12
	19,98
	3,00
	22,98
	5,00
	24,98
	6,99
	26,97

	E 11
	18,04
	2,71
	20,75
	4,51
	22,55
	6,31
	24,35

	E 10
	16,61
	2,49
	19,10
	4,98
	21,59
	5,81
	22,42

	E 9
	15,28
	2,29
	17,57
	3,82
	19,10
	5,35
	20,63

	E 8
	13,97
	3,49
	17,46
	3,49
	17,46
	4,89
	18,86

	E 7
	12,97
	3,24
	16,21
	3,24
	16,21
	4,54
	17,51

	E 6
	11,97
	2,99
	14,96
	2,99
	14,96
	4,19
	16,16

	E 5
	11,23
	       2,81
	14,04
	2,81
	14,04
	3,93
	15,16

	E 4
	10,58
	3,17
	13,75
	2,65
	13,23
	3,70
	14,28

	E 4  in der stationären Alten- u. Krankenpflege gem. Teil B, § 3 AVR-K
	10,95
	     3,29
	14,24
	2,74
	13,69
	3,83
	14,78

	E 3
	10,11
	    3,03
	13,14
	2,53
	12,64
	3,54
	13,65

	E 3  in der stationären Alten- u. Krankenpflege gem. Teil B, § 3 AVR-K
	10,48
	3,14
	13,62
	2,62
	13,10
	3,67
	14,15

	E 2
	9,84
	2,95
	12,79
	2,46
	12,30
	3,44
	13,28

	E 1
	9,30
	2,79
	12,09
	2,33
	11,63
	3,26
	12,56


8. Einmalzahlung

1. Jede vollbeschäftigte Arbeitnehmerin erhält mit dem Entgelt für den Monat Oktober 2005 und Oktober 2006 jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von € 150,-, wenn sie in dem jeweiligen Auszahlungsmonat mindestens für einen Tag Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltersatzleistung (z.B. Krankengeldzuschuss) hat.

2. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer entsprechend Vollbeschäftigten entspricht. Maßgebend sind die Verhältnisse zum Ersten des jeweiligen Auszahlungsmonats.

3. Auszubildende und Praktikanten erhalten zu den in Satz 1entsprechenden Zeitpunkten jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von € 75,-.

4. Die Einmalzahlungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Sie sind bei der Bemessung der sonstigen Leistungen (z. B. Urlaubsentgelt) nicht zu berücksichtigen.

9. Es wird eine Ziffer „V. Betriebliche Regelung der Entgelte“ eingefügt:

§ 1 
(1) In Unternehmen, die dem Geltungsbereich gem. § 1 Abs. 1 der AVR-K unterliegen und die in den von ihnen beherrschten selbständigen Unternehmen, die dem ARRGD beitreten können, die  vollständige Anwendung der AVR-K ermöglichen, indem der Mitarbeitervertretung der Abschluss einer Dienstvereinbarung oder allen Arbeitnehmerinnen eine einzelvertragliche Vereinbarung zur Anwendung der AVR-K angeboten haben, kann unter den Voraussetzungen der folgenden Absätze das Entgelt abweichend von den AVR-K betrieblich geregelt werden.

(2)Das Unternehmen muss sich in einer besonderen Wettbewerbssituation befinden und die betriebliche Regelung muss der Beschäftigungssicherung oder der Vermeidung von Ausgliederung dienen.

(3)Der MAV muss die Notwendigkeit einer betrieblichen Regelung schriftlich dargelegt und eingehend erklärt werden. Dies erfordert umfassende Informationen über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und auf Verlangen der MAV externe Fachberatung.

(4)Sofern die Voraussetzungen der Absätze 1-3 vorliegen, kann durch Dienstvereinbarung das Entgelt jeder einzelnen Arbeitnehmerin bis zu 2,5 % - in Unternehmen der Altenhilfe bis  zu 3,8 % - des Jahresbruttoentgelts abgesenkt werden.  Bei Rechtsträgern mit mehreren Hilfebereichen, die eigene Mitarbeitervertretungen bilden können, kann mit Geltung für diese Altenhilfeeinrichtungen eine eigenständige Dienstvereinbarung getroffen werden. Besteht eine eigene Mitarbeitervertretung, bedarf die Dienstvereinbarung zu ihrer Wirksamkeit der schriftlich erklärten Zustimmung der Gesamtmitarbeitervertretung der betroffenen Einrichtungen.

(5) Die Dienstvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Vorlage einer schriftlichen Ausfertigung an die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie in Niedersachsen (ARK). Die Dienstvereinbarung wird sechs Wochen nach Eingang bei der Geschäftsstelle wirksam, sofern nicht eine der Seiten innerhalb dieses Zeitraums die Verhandlung verlangt. In diesem Fall bedarf die Dienstvereinbarung zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der ARK. Verhandlungen können frist wahrend mündlich in einer Sitzung der ARK oder schriftlich bei rechtzeitigem Eingang in der Geschäftsstelle verlangt werden.
Teil E:
10.  § 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Ist das Vergleichsentgelt 2 höher als das Vergleichsentgelt 1, vermindert sich der Entgeltanspruch um den nachfolgend genannten Prozentsatz des jeweiligen Unterschiedsbetrages:

vom 01.06.2005 bis 31.05.2006 um 75 %,

vom 01.06.2006 bis 31.05.2007 um 60 %,

vom 01.06.2007 bis 31.05.2008 um 45 %,

vom 01.06.2008 bis 31.05.2009 um 30 % und

vom 01.06.2009 bis 31.05.2010 um 15 %.

Ab 01.06.2010 wird das Tabellenentgelt gezahlt.“

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden 3 und 4.

Die Fußnote entfällt.

11. § 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Für neu eingestellte Arbeitnehmerinnen wird während des Übergangszeitraums der Entgeltanspruch um die nachfolgenden Prozentsätze vermindert:

Vom 01.06.2005 bis 31.05.2006 um 9,5 %,

vom 01.06.2006 bis 31.05.2007 um 8 %,

vom 01.06.2007 bis 31.05.2008 um 6 %,

vom 01.06.2008 bis 31.05.2009 um 4 % und

vom 01.06.2009 bis 31.05.2010 um 2 %.

Ab dem 01.06.2010 wird das Tabellenentgelt gezahlt.

Daraus ergibt sich ab dem 01.06.2005 bis zum 31.05.2006 folgende Entgelttabelle für ab dem 01.01.2004 neu eingestellte Arbeitnehmerinnen:

	 
	90,5 %
	davon 95 % davon95%
	davon 90%
	davon 80%

	 
	
	 
	 
	 

	E 14
	4.633,04
	4.401,39
	4.169,74
	3.706,43

	E 13
	4.145,35
	3.938,08
	3.730,82
	3.316,28

	E 12
	3.657,67
	3.474,79
	3.291,90
	2.926,14

	E 11
	3.267,52
	3.104,14
	2.940,77
	2.614,02

	E 10
	3.023,67
	2.872,49
	2.721,30
	2.418,94

	E 9
	2.682,29
	2.548,18
	2.414,06
	2.145,83

	E 8
	2.340,90
	2.223,86
	2.106,81
	1.872,72

	E 7
	2.218,98
	2.108,03
	1.997,08
	1.775,18

	E 6
	2.048,30
	1.945,89
	1.843,47
	1.638,64

	E 5
	1.853,22
	 
	 
	 

	E 4
	1.759,23
	 
	 
	 

	E 3
	1.650,30
	 
	 
	 

	E 2
	1.540,07
	 
	 
	 

	E 1
	1.436,41
	 
	 
	 


12. § 5: Die Datumsangabe „31.12.2008“ wird ersetzt durch „31.05.2010“.

13. Datum des Inkrafttretens/Laufzeit:

Die Beschlüsse 1. -11. treten zum 01.06.2005 in Kraft.

Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2006; die Parteien der ARK sind sich darüber einig, dass vor diesem Zeitpunkt keine Veränderung der Entgelte, keine Eigenbeteiligung an der ZVK und keine Arbeitszeitveränderungen verhandelt werden.

II.: Erläuterungen/Beispielsberechnungen:
Zu 1.: Mit dieser Maßnahme wird der Beginn des zuschlagspflichtigen Nachtarbeitszeitraums um zwei Stunden verschoben. § 8 Abs. 3 AVR-K ist damit immer noch günstiger als die gesetzliche Regelung (§ 2 Abs. 3 ArbZG), nach der der Nachtarbeitszeitraum erst um 23 Uhr beginnt. 
Zu 2.: Nach der neuen Definition liegt eine überstunde nur dann vor, wenn sie über die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit der Woche hinausgeht und sie nicht bis zum Ende der nächsten Woche ausgeglichen ist. Anders als bisher wird nicht mehr auf den Wochenzeitraum sondern auf den Zweiwochenzeitraum abgestellt.
Beispiel: In der 1. Woche wird am Freitag eine Stunde „Mehrarbeit“ fällig, die nicht im Dienstplan stand. Bisher war es so, dass diese Stunde bis zum Sonntagabend ausgeglichen werden musste; anderenfalls war es eine zuschlagspflichtige Überstunde. Nunmehr kann diese Stunde auch in der nächsten Woche mit Freizeit ausgeglichen werden. Ist dies der Fall wird diese Stunde nicht zur Überstunde. Damit wird auch kein Überstundenzuschlag fällig.
Zu 3.: Mit der Streichung  des  Buchstaben e) im § 17 entfällt der Zuschlag, der bisher für Arbeit an Samstagen gezahlt wurde. Auch diese Maßnahme dient der Personalkostenminderung und trägt der Tatsache Rechnung, dass der Samstag in der Pflege und Betreuung ein ganz normaler Werktag ist.
Zu 4.: Das 13. Entgelt ist dem Grunde nach erhalten geblieben; nur beträgt es ab dem 01.06.2005 nicht mehr 100 % sondern je nach Entgeltgruppe nur noch 90 %, 80 % oder 60 %.  Von dem Entgelt, das der einzelnen Arbeitnehmerin zusteht, werden 30 % im Juni ausgezahlt. Das bedeutet, dass eine Arbeitnehmerin auf einem Arbeitsplatz der Entgeltgruppe E 7 im Juni 27% ausgezahlt bekommt (30 % von 90%) und zwar wie bisher von dem durchschnittlichen Bruttomonatsentgelt der ersten Jahreshälfte. Der Berechnungsmodus, der vorsieht, dass von dem im November errechneten 13. Entgelt das im Juni Ausgezahlte zu subtrahieren ist und die Differenz im November ausbezahlt wird, bleibt beibehalten. 
Eine Besonderheit gilt für das Jahr 2005: Wie sich aus der Übergangsregelung ergibt, sind in diesem Jahr fünf Monatszwölftel der Summe auf der Basis von 100 % der nicht abgesenkten Tabellenentgelte zu berechnen und sieben Monatszwölftel auf der Basis der Staffel der abgesenkten Tabellenentgelte. Im Jahr 2005 wird die Staffel des § 24 Abs.2 Satz 1 nur auf die auf die Monate Juni bis Dezember entfallenden Anteile des 13. Entgelts angewandt, d. h. für auf die Monate Januar bis Mai entfallenden Anteile werden 100 % berücksichtigt.

Hierzu zwei Beispiele: 
Berechnung des 13. Entgelts im Jahr 2005 (am Beispiel der E 12):

	 
	Entgelt
	1/12
	Anspruch ab 01.06.2005
	Zahlung 13.Entgelt 60 % ab 01.06.2005
	Anspruch
	Bemerkung

	Jan
	4.090,71 €
	340,89 €
	340,89 €
	 
	 
	 

	Feb
	4.090,71 €
	340,89 €
	340,89 €
	 
	 
	 

	Mrz
	4.090,71 €
	340,89 €
	340,89 €
	 
	 
	 

	Apr
	4.090,71 €
	340,89 €
	340,89 €
	 
	 
	 

	Mai
	4.090,71 €
	340,89 €
	340,89 €
	 
	 
	 

	Jun
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	Tarifänderung ab 01.06.2005

	Entgelt 30 %
	 
	 
	 
	1.224,76 €
	1.143,93 €
	 

	Jul
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Aug
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Sep
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Okt
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Nov
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Entgelt Rest
	 
	 
	 
	1.894,27 €
	1.975,10 €
	 

	Dez
	4.041,62 €
	336,80 €
	202,08 €
	 
	 
	 

	Summe
	48.744,89 €
	4.062,07 €
	3.119,03 €
	3.119,03 €
	3.119,03 €
	 



Berechnung des 13. Entgelts ab dem Jahr 2006:
	 
	Gehalt
	1/12
	Anspruch ab 01.06.2005
	Zahlung 13.Entgelt 90 % ab 01.06.2005

	Jan
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Feb
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Mrz
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Apr
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Mai
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Jun
	2.600,00 €
	216,67 €
	195,00 €
	 

	Entgelt 30 %
	 
	 
	 
	702,00 €

	Jul
	2.580,00 €
	 
	193,50 €
	 

	Aug
	2.550,00 €
	 
	191,25 €
	 

	Sep
	2.600,00 €
	 
	195,00 €
	 

	Okt
	2.680,00 €
	 
	201,00 €
	 

	Nov
	2.580,00 €
	 
	193,50 €
	 

	Entgelt Rest
	 
	 
	 
	1.638,00 €

	Dez
	2.610,00 €
	 
	195,75 €
	 

	Summe
	31.200,00 €
	780,00 €
	2.340,00 €
	2.340,00 €


Zu 5. a) und b) Absenkung der Entgeltgruppen E 1 – E 4:
Die bisherigen Tabellenwerte waren nicht wettbewerbsfähig. Bei privaten Anbietern werden im Reinigungs- und Hauswirtschaftsbereich weit niedrigere Entgelte gezahlt. Dies hat in der Vergangenheit häufig zu Ausgliederungen dieser Arbeitsbereiche geführt.

Dem wird mit der Absenkung entgegen gewirkt; die Absenkung dient der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Im Gegensatz zu den ab 01.06.2005 eingestellten Arbeitnehmerinnen, für die sofort der abgesenkte (End-)Tabellenwert gilt, wird die Absenkung für die zu diesem Zeitpunkt bereits Beschäftigten in mehreren Schritten vollzogen.  Der 1. Absenkungsschritt wird zum 01.06.2005 vollzogen, der 2. Schritt zum 01.01.2006, der dritte Schritt zum 01.01.2007, der vierte Schritt zum 01.01.2008 und der fünfte Schritt zum 01.01.2009. Es werden zu den jeweiligen Zeitpunkten geänderte Tabellen veröffentlicht werden.
Die „Pflegezulage“ gemäß § 3 des Teil B AVR-K in Höhe von € 62,50 wird durch diese Tabellenabsenkung nicht verändert.

Die im Beschluss erwähnten Tabellenwerte für die bereits Beschäftigten Arbeitnehmer finden sich auch in der Entgelt-Tabelle, die in den Erläuterungen unter Punkt 6. aufgeführt ist. Für die neu Eingestellten ist der hier aufgeführte Wert noch um die ab dem 01.06.2005 geltende Prozentzahl der Übergangsregelung zu reduzieren. Das bedeutet, dass die ab dem 01.06.2005 neu eingestellten Arbeitnehmerinnen in diesem Kalenderjahr nur 90,5 % des Wertes bekommen.
Die Besitzstandszulage nimmt gemäß § 2 Abs. 2 letzter Satz der Übergangsregelungen nicht an der Entgeltabsenkung teil. (Vgl. Beispielsberechnungen zu Punkt 6.)

Aufgrund der geltenden Übergangsregelungen war es erforderlich auch den Unterschiedsbetrag gemäß § 2 Abs. 1 (Teil E) zu vermindern, damit auch die Arbeitnehmerinnen, deren Vergleichsentgelt 2 höher ist als das Vergleichsentgelt 1 durch die Absenkung entsprechend weniger Entgelt bekommen. Hierzu vergleichen Sie bitte die Beispielsberechnungen zu 
Punkt 6. 

Zu 5. c) Abfindungs-/Ausgleichszahlung:
Diese Regelung gilt für alle Arbeitnehmerinnen auf Arbeitsplätzen der Entgeltgruppe E 1 – E 4, die zum Zeitpunkt des 31.05.2005 beschäftigt waren und die deshalb von der Entgeltabsenkung (vgl. Punkt 5 a) betroffen sind. Wie oben beschrieben, ist es Ziel dieser Absenkung, mögliche Ausgliederungen oder Betriebsschließungen zu verhindern. Sollte dieses Ziel damit nicht erreicht werden, soll die betroffene Arbeitnehmerin einen Ausgleich bzw. eine Abfindung dafür erhalten, dass ihr Entgelt trotzdem abgesenkt wurde. Geht das Arbeitsverhältnis auf einen nicht AVR-K anwendenden Unternehmer über, wird eine Ausgleichszahlung fällig; im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird eine Abfindung gezahlt. Die Höhe dieser Zahlung ist für vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen festgelegt. Teilzeitbeschäftigte bekommen diese Zahlung anteilig entsprechend § 22 Abs. 6 AVR-K (Teil A).
Rückwirkend vom Zeitpunkt der Beendigung der Beschäftigung wird für einen Zeitraum bis zum 01.Januar des betreffenden Kalenderjahres aber mindestens für sechs Monate das Entgelt gezahlt, dass ohne die Absenkung zum 01.06.2005 gezahlt worden wäre. Dieser Betrag, um den das zuletzt gezahlte Entgelt steigt, vermindert die Abfindungs- bzw. Ausgleichszahlung. 
Dafür ein Beispiel:
Am 31.05.2005 beträgt das monatliche Entgelt € 1.745,- (E 2). Aufgrund der Absenkung zum 01.06.2005 beträgt das Entgelt nur noch € 1.701,-. Wenn diese Arbeitnehmerin zum 30.09.2006 ihren Arbeitsplatz wegen der Betriebsschließung verliert, bekäme sie eine Abfindung in Höhe von € 9.000,-. Für die Monate Januar bis September 2006 wird ihr Entgelt auf den Stand des 31.05.2005 erhöht. Sie bekommt daher für diesen Zeitraum (9 x 44,-=) € 396,- nachgezahlt. Von der Abfindungssumme wird diese Summe abgezogen, so dass die Arbeitnehmerin neben der Nachzahlung noch eine Abfindung in Höhe von € 8.604,- bekommt. 
Würde das Arbeitsverhältnis Ende März des Jahres enden, würde der Nachzahlungsbetrag (6 x 44,- =) 264,- betragen und die Abfindungssumme würde € 8.736,- betragen.

Diese Abfindungs-/Ausgleichszahlung ist befristet bis zum 31.05.2010. Wer danach ausscheidet, bekommt die Abfindungs-/Ausgleichszahlung nicht mehr.
Sie ist unabhängig von der Abfindungszahlung des § 42 AVR-K (Teil A) und ist gegebenenfalls zusätzlich zu zahlen.

Zu 6. Absenkung der Entgeltgruppen E 5 – E 14:

Die Tabellenwerte werden für alle Arbeitnehmerinnen – egal, ob sie eine Besitzstandszulage oder einen „Anpassungsbetrag“ erhalten - auf Arbeitsplätzen der Entgeltgruppen E 5 – E 14 um 1,2 % abgesenkt. 
Die Besitzstandszulage wird nicht abgesenkt, sie bleibt in der bisher errechneten Höhe erhalten und wird zusätzlich zu dem abgesenkten Tabellenentgelt gezahlt. 
Beispiel (Besitzstandszulage):

	bis 31.05.2005
	
	1,2 % Tarifsenkung ab 01.06.2005

	Vergleichsentgelt 1
	2.200,00 €
	
	Vergleichsentgelt 1
	2.200,00 €

	Vergleichsentgelt 2
	2.000,00 €
	
	Vergleichsentgelt 2
	1.976,00 €

	Besitzstand 31.5.2005
	200,00 €
	
	Besitzstand 01.6.2005
	200,00 €

	 
	 
	
	 
	 

	Vergütung am 01.05.2005
	2.200,00 €
	
	Vergütung am 01.06.2005
	2.176,00 €

	
	 
	
	Veränderung Vormonat
	98,91%


Die Absenkung beträgt nicht 1,2 %, weil die Besitzstandszulage von der Absenkung verschont bleibt.

Das Entgelt für Arbeitnehmerinnen, deren Vergleichsentgelt 2 (V 2) höher ist als das Vergleichsentgelt 1 (V 1) errechnet sich, indem 75 % (vgl. Punkt 10 dieses Beschlusses zu § 2 Abs. 1 der Übergangsregelungen) des um 1,2 % abgesenkten bisherigen Unterschiedsbetrags von dem neuen abgesenkten Tabellenentgelt abgezogen wird.
Dieser etwas kompliziert erscheinende Rechentrick ist erforderlich, um zu erreichen, dass auch die Entgelte dieser Arbeitnehmer um 1,2 % abgesenkt werden. Würde man nur eine neue Vergleichsberechnung vornehmen, würde sich die 1,2% Absenkung des Tabellenwerts nur auf den Unterschiedsbetrag beziehen mit der Folge, dass das Entgelt der Arbeitnehmerin nur um ca. 0,2 % abgesenkt werden würde. Dies wird nicht gleich ersichtlich, weil zeitgleich auch der Prozentsatz, der vom neuen Tabellenentgelt abgezogen wird (hier auf 75 %) sinkt.
Beispiel („Anpassung“):

	      Tarif bis 31.05.2005
	
	  1,2 % Tarifsenkung ab 01.06.2005

	Vergleichsentgelt 1
	1.800,00 €
	
	Vergleichsentgelt 1
	1.800,00 €

	Vergleichsentgelt 2/ Tabellenwert
	2.000,00 €
	
	Vergleichsentgelt 2/Tabellenwert
	1.976,00 €

	
	
	
	
	

	Unterschiedsbetrag
	200,00 €
	
	Unterschiedsbetrag
	197,60 €

	davon 90 %
	180,00 €
	
	davon 75 %
	148,20 €

	Vergütung am 31.05.2005
	1.820,00 €
	
	Vergütung am 01.06.2005
	1.827,80 €

	 
	 
	
	Veränderung Vormonat
	100,43%

	
	
	
	 
	 

	Neuer Mitarbeiter 89 % (Garantieentgelt):
	1.780,00 €
	
	Neuer Mitarbeiter 90,5 % (Garantieentgelt):
	1.788,28 €


Trotz der Tabellenabsenkung um 1,2 % erhält diese Arbeitnehmerin ab dem 01.06.2005  0,43 % mehr Entgelt als im Vormonat; dies hängt mit der Änderung des Prozentsatzes in § 2 Abs. 1 der Übergangsregelung zusammen.
Für die Berechnung der Veränderung einer Besitzstandszulage oder für die Frage, wann erstmalig eine Besitzstandszulage entsteht, ist diese vorgenannte Berechnung unbeachtlich. Die Übergangsregelungen gehen im § 2 Abs. 3,4, 9 davon aus, dass die Berechnung, wann die Zulage steigt und wann sie erstmalig entsteht zum Zeitpunkt des 01.01.2004 erfolgt ist. Schon zum damaligen Zeitpunkt konnte Höhe, Zeitpunkt und Umfang der Zulage errechnet werden. An diesen Berechnungen ändert sich nichts durch die Absenkung der Tabellen.
Zu 7.: Tabelle der Stundenentgelte und der Zeitzuschläge: Diese Stundenentgelttabelle gilt für alle Arbeitnehmerinnen - auch für neu Eingestellte und Berufsanfänger. Die nächste Stundenentgelttabelle wird zum 01.01.2006 in Kraft treten, da zu diesem Zeitpunkt für die Entgeltgruppen E 1- E 4 neue Werte gelten werden.
Zur Klarstellung auch noch folgender Hinweis: Diese Stundenentgelttabelle dient der Berechnung der Überstunden- und Zeitzuschläge. Für die Berechnung des Entgelts bei Veränderung der Wochenarbeitszeit ist § 22 Abs. 4 und 6 AVR-K maßgebend.
Zu 8.: Einmalzahlung

Die Arbeitnehmerinnen erhalten im Jahr 2005 und im Jahr 2006 jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von € 150,-, die jeweils mit dem Entgelt für den Monat Oktober ausgezahlt werden.

Nach Ziff. 1 steht die Einmalzahlung dann zu, wenn die Arbeitnehmerin an mindestens einem Tag des Fälligkeitsmonats Anspruch auf Entgelt hat. Anknüpfungspunkt für die Zahlung der jeweiligen Einmalzahlung ist also ausschließlich der Anspruch auf Entgelt für mindestens einen Tag des Monats Oktober 2005 bzw. Oktober 2006. Ist diese Voraussetzung gegeben, steht der jeweilige Betrag in voller Höhe zu; eine Quotelung erfolgt nicht. Das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis im Auszahlungsmonat hat auf die Einmalzahlung keine Auswirkung mehr.

Eine Arbeitnehmerin, deren Arbeitsverhältnis am 01.10.2005 beginnt, bekommt die Einmalzahlung ebenso, wie diejenige, deren Arbeitsverhältnis am 31.10.2005 endet.

Solange eine Arbeitnehmerin Anspruch auf Entgelt oder eine Entgeltersatzleistung hat, wird die Einmalzahlung ausgezahlt. Anspruch auf die Einmalzahlung haben auch Arbeitnehmerinnen, die wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG in dem jeweiligen Monat kein Entgelt erhalten, auch, wenn die Arbeitnehmerin anschließend in Elternzeit geht. Die ARK ist der Auffassung, dass der in jedem Fall mindestes zustehende Zuschuss zum Mutterschaftsgeld eine Entgeltersatzleistung darstellt.

Ziff. 2 enthält die übliche Regelung für Nichtvollbeschäftigte. Diese erhalten bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen die Einmalzahlung anteilig. Maßgebend für die Quotelung ist der arbeitsvertraglich vereinbarte Umfang der Beschäftigung am Ersten des jeweiligen Fälligkeitsmonats.

Die Einmalzahlung wird unabhängig von der Übergangsregelung (Teil E der AVR-K) gezahlt, d.h. neu eingestellte Arbeitnehmerinnen bekommen die Einmalzahlung in derselben Höhe wie langjährig Beschäftigte, die eventuell eine Besitzstandszulage erhalten.
Nach Ziff. 4 ist die Einmalzahlung bei der Bemessung  sonstiger Leistungen z.B. Entgeltfortzahlung, Urlaubsentgelt, Vergütung für Überstunden nicht zu berücksichtigen. Ein in den Fälligkeitsmonaten zu zahlender Krankengeldzuschuss ist wegen der Einmalzahlung nicht neu zu berechnen.
Die Einmalzahlung ist steuer- und sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. Aufgrund der ausdrücklichen Regelung  der Ziff. 4 Satz 1 ist sie nicht zusatzversorgungspflichtig. Sie ist als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne der in Betracht kommenden Vorschriften des 
§ 23 a SGB IV anzusehen.

Ziff. 3 regelt, dass Auszubildende, Schülerinnen und Praktikantinnen eine Einmalzahlung in Höhe von € 75,- erhalten, die mit dem Entgelt des  Monats Oktober auszuzahlen ist. Die oben genannten Erläuterungen gelten entsprechend. 
Zu 9.: Betriebliche Öffnungsklausel
Diese Regelung bietet die Möglichkeit, Entgelte – abweichend von den Arbeitsvertragsrichtlinien – im bestimmten Umfang auf betrieblicher Ebene zu regeln. Hiermit kann auf regionale Gegebenheiten reagiert werden und branchenspezifische Probleme können berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen, die vorliegen müssen, um von solch einer betrieblichen Regelung Gebrauch machen zu können, sind in den Absätzen 1 – 3 geregelt:
Das Unternehmen, das von dieser Öffnungsklausel Gebrauch machen will, muss dem ARRG-D beigetreten sein und es muss die AVR-K vollständig anwenden. Sofern ein Unternehmen ein anderes selbständiges (Tochter-)Unternehmen beherrscht, kann es nur dann von dieser Regelung Gebrauch machen, wenn in diesem Tochter-Unternehmen auch die AVR-K angewandt werden oder die Anwendung der AVR-K nur deswegen nicht möglich ist, weil das Tochter-Unternehmen nicht dem ARRG-D beitreten kann, weil es z.B. nicht gemeinnützig ist, weil es gewerbliche Zwecke verfolgt. 
Soweit dem Unternehmen der Beitritt zum ARRG-D möglich ist, muss das Unternehmen entweder der Mitarbeitervertretung eine Dienstvereinbarung zur Anwendung der AVR-K oder den einzelnen Arbeitnehmerinnen die Anwendung der AVR-K angeboten haben.

Es ist unschädlich, wenn es noch „alte“ BAT-Verträge in dem Unternehmen gibt, sofern den einzelnen Arbeitnehmern die vollständige Anwendung der AVR-K angeboten wurde.

Weitere Voraussetzung ist, dass sich das Unternehmen in einer besonderen Wettbewerbssituation befindet. Das kann zum einen eine besondere regionale Situation aber auch eine branchenspezifische Situation sein. Die betriebliche Regelung muss dazu führen, dass Beschäftigung gesichert wird oder die Ausgliederung vermieden wird. Diese Situation muss der Mitarbeitervertretung gegenüber schriftlich dargelegt und eingehend erklärt werden. Wenn die MAV dies verlangt, kann sie auf Kosten des Unternehmens eine fachliche Beratung hinzu ziehen. 

Die Regelung der Entgelte auf Betriebsebene kann nur durch Dienstvereinbarung geschehen. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, können Unternehmensleitung und MAV eine Dienstvereinbarung treffen, in der die konkrete Absenkung der Entgelte jeder einzelnen Arbeitnehmerin geregelt wird. Es darf dabei höchstens um 2,5 %  des Jahresbruttoentgelts abgesenkt werden. In Unternehmen der Altenhilfe darf bis zu 3,8 % des Jahresbruttoentgelts jeder einzelnen Arbeitnehmerin betrieblich verfügt werden.
In Unternehmen, die in mehreren Hilfefeldern tätig sind (Komplexeinrichtungen), ist grundsätzlich keine eigene betriebliche Absenkung in einzelnen Hilfefeldern möglich. Das bedeutet, dass es keine betriebliche Öffnungsklausel in einzelnen Betriebsteilen gibt und dass auch in Komplexeinrichtungen, die auch in der Altenhilfe tätig sind, nur von der Absenkung bis zu 2,5 % Gebrauch gemacht werden kann und zwar nur für das gesamte Unternehmen. Eine Ausnahme hiervon bilden gemäß Absatz 4 Satz 2 die Unternehmen (Komplexeinrichtungen), deren Altenhilfeeinrichtungen eine eigenständige MAV haben (z.B. wegen räumlicher Entfernung). In diesen Fällen bedarf die Dienstvereinbarung der Unterschrift (schriftliche Zustimmung) der Gesamtmitarbeitervertretung.
Die betriebliche Öffnung muss nicht befristet sein. Vielmehr geht die ARK davon aus, dass eine bestimmte Wettbewerbssituation nicht nur vorübergehend besteht.
Eine Dienstvereinbarung über die betriebliche Regelung der Entgelte schließt den Abschluss einer Notlagenregelung nicht aus.
Die Dienstvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Vorlage bei der Arbeitsrechtlichen Kommission. Sollte eine der beiden Seiten in der ARK innerhalb von sechs Wochen die Verhandlung über die Dienstvereinbarung verlangen, bedarf die Dienstvereinbarung auch der Zustimmung der ARK. Sollte keine der beiden Seiten die Verhandlung innerhalb der Frist beantragen, wird die Dienstvereinbarung wirksam.
Zu 10. und 11. Prozentzahlen in den Übergangsregelungen:

Die Übergangsregelungensehen vor, dass die (zumeist jüngeren) Arbeitnehmerinnen, deren bisheriges Entgelt nach der AVR-K a.F. niedriger war als das Entgelt der AVR-K n.F. und die ab dem 01.01.2004 neu eingestellten Arbeitnehmerinnen stufenweise an die Tabellenwerte der neuen AVR-K heran geführt werden sollen. Ursprünglich sahen die Regelungen vor, dass die Abschlagsprozentsätze jährlich festgesetzt werden. Um die Planungssicherheit sowohl für den Arbeitgeber als auch für die einzelne Arbeitnehmerin zu erhöhen und mehr Transparenz zu schaffen, sind nunmehr die Abschlagsprozentsätze für die nächsten Jahre bereits jetzt festgesetzt worden.
Die Arbeitnehmerinnen, die bisher 10 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Vergleichsentgelt 2 (V 2) und dem Vergleichsentgelt 1 (V 1) ausgezahlt bekamen, erhalten ab dem 01.06.2005 für ein Kalenderjahr 25 % des Unterschiedsbetrages; wobei diese Änderung des Prozentsatzes mit der Absenkung des Tabellenentgelts (Ziff.6) zeitlich zusammen fällt, so dass das konkrete Entgelt errechnet wird, wie in den Beispielen zu Punkt 6 aufgeführt.
Die ab dem 01.01.2004 neu eingestellten Arbeitnehmerinnen erhalten ab dem 01.06.2005 das um 9,5 % reduzierte Tabellenentgelt; das bedeutet, dass sie 90,5 % des Tabellenentgelts erhalten. Die abgedruckte Tabelle enthält außerdem Spalten für die neu eingestellten Arbeitnehmerinnen, die Berufsanfänger sind und deshalb nur 80%, 90 % oder 95 % dieser 90,5 % bekommen.

Für die ab dem 01.06.2005 neu eingestellten Arbeitnehmerinnen der Entgeltgruppe E 1 – E 4 gelten folgende Werte:

Für den Zeitraum vom 01.06.2005 – 31.05.2006:

E 1 = € 1.139,13

E 2 = € 1.286,55

E 3 = € 1.442,90

E 4 = € 1.576,02

Zu 12.: Die Übergangsregelung wird durch die Prozentsätze, die nun für die nächsten Jahre festgesetzt worden sind, nicht schon zum 31.12.2008 sondern erst zum 31.05.2010 überprüft werden. 

Zu 13. Datum des Inkrafttretens:
Die Beschlüsse treten zum 01.06.2005 in Kraft. Sie wurden bereits am 31.05.2005 von der ARK beschlossen und zum damaligen Zeitpunkt vorab veröffentlicht. Die jetzige Beschlussfassung enthält lediglich eine redaktionelle Überarbeitung der bereits am 31.05.2005 gefassten Beschlüsse.
gez. Neuendorf
[image: image2.wmf]_1011019915.unknown

